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dass z. B. bei der Nennung von Berufsbezeichnungen nicht 
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»
Kammerstart:

Informationen für Studierende 

und Absolventen

Sie haben sich für das Berufsziel Architekt bzw. 

Architektin, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt oder 

Stadtplaner entschieden – ein spannender Berufsweg! 

Viele Fragen zum Berufseinstieg stellen sich immer 

wieder, manche schon während des Studiums, manche 

erst nach dem Studienabschluss.

Dreizehn Ihrer häufigsten Fragen (FAQs) haben wir hier 

kurz beantwortet. Für alle anderen Fragen finden Sie 

am Ende dieser Broschüre eine Adressenliste mit An-

sprechpartnern aus der Architektenkammer Nordrhein-

Westfalen (AKNW) und einigen weiteren Institutionen. 

Umfassende Informationen rund um die Mitgliedschaft 

sowie zu aktuellen berufspolitischen Fragen und über 

die Service-Angebote der Architektenkammer NRW 

finden Sie auch im Internet unter www.aknw.de.

«
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»

»	Ich habe doch Architektur  

studiert – darf ich mich jetzt 

Architekt nennen? «

Der Studienabschluss alleine reicht nicht. Verbrau-

cherschutz ist hier das Stichwort. Deshalb haben  

Architektinnen und Architekten, Innenarchitekten, 

Landschaftsarchitekten und Stadtplaner in der Regel 

nicht nur studiert, sondern auch in einer mindestens 

zweijährigen Praxiszeit die notwendige Berufserfah-

rung gesammelt und sich weitergebildet. Damit kön-

nen sie die Eintragung bei der Kammer beantragen 

und haben danach das Recht, die geschützte Berufs-

bezeichnung (oder Wortverbindungen) im Geschäfts-

verkehr zu führen.

Die geschützten Berufsbezeichnungen „Architekt“, „Innen-
architekt“, „Landschaftsarchitekt“ und „Stadtplaner“ (§ 2 
Baukammerngesetz NRW – BauKaG NRW) sind von dem 
an der Hochschule/Fachhochschule erworbenen akade-
mischen Grad (z. B. „Diplom-Ingenieur“, „Bachelor“ oder 
„Master“) zu trennen und unterscheiden sich bereits durch 
die Einrichtungen, von denen sie verliehen werden. Dabei 
ist die Hochschule nach den geltenden Hochschulgeset-
zen zur Verleihung des akademischen Titels „Bachelor“ 
oder „Master“, „Dipl.-Ing.“ oder „Dipl.-Ing. (FH)“ berech-
tigt; die geschützte Berufsbezeichnung (z. B. „Architekt“) 
wird hingegen mit einer Eintragung in die Architektenliste 
der Architektenkammer NRW erworben, §§ 2 ff. BauKaG 
NRW. (Mehr zu den Eintragungsvoraussetzungen in der 
Antwort zur Frage 2.) 

Vor einer Eintragung in die nordrhein-westfälische Archi-
tektenliste dürfen Sie Ihrem Vor- und Familiennamen den 
von der Universität oder Fachhochschule verliehenen 
akademischen Grad/ Titel (z. B. „M. Eng.“ oder „M. Sc.“) 
beifügen. Dabei ist zu beachten, dass dieser nur so ver-
wendet wird, wie er in der von der Hochschule überreich-
ten Urkunde bezeichnet ist.

Soweit es sich um einen im Ausland erworbenen Ab-
schluss handelt, ist es sinnvoll, sich vorab zu informie-
ren, in welcher Form der Abschluss auch in Deutschland 
anerkannt ist und geführt werden darf. Die Befugnis zur 
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Führung akademischer Grade ist in § 119 Hochschulge-
setz geregelt. Das Ministerium für Innovation, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-
Westfalen (www.innovation.nrw.de) stellt außerdem auf 
Antrag eine förmliche Bescheinigung über das Recht zum 
Führen ausländischer Grade aus. 

Wenn Sie sich eine Visitenkarte oder Briefpapier dru-
cken lassen wollen, prüfen Sie bitte vorher den genauen 
Wortlaut Ihres akademischen Titels/Grades anhand der 
von der Hochschule verliehenen Urkunde sehr sorgfältig. 
Eigenmächtige sprachliche Kürzungen und Veränderungen 
des verliehenen Grades sind generell nicht zulässig und 
können unter Umständen sogar strafbar sein (§ 132a 
StGB: Missbrauch von Titeln).

Generell wettbewerbsrechtlich unproblematisch sind 
Begriffe wie z. B. „Planung“, „Planungsbüro“, „Design“ etc. 
Ohne Eintragung in die Architektenliste unzulässig sind 
jedoch die Formulierungen „Dipl.-Ing. Architekt“, „Dipl.-Ing. 
(FH) Architekt“, „M. Eng. Architekt“, „M. Sc. Architekt“,  
„B. Eng. Architekt“ oder „B. Sc. Architekt“ – da dies ein-
deutig gegen § 2 BauKaG verstoßen würde. Auch Begriffe 
oder Wortverbindungen wie „Architektur“, „Architektur-
büro“, „Atelier für Architektur“, „Architekturwerkstatt“, 
„Archdesign“ etc. dürfen nicht verwendet werden.
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»

»	Wann und wie kann ich Mitglied  

in der Architektenkammer NRW 

werden? «

Wer die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt und 

mindestens zwei Jahre praktische Erfahrung, die 

erforderliche Weiterbildung sowie einen Hauptwohn-

sitz, eine Niederlassung oder einen Arbeitsplatz in 

Nordrhein-Westfalen nachweist, kann die Eintragung in 

die Architektenliste und damit die Mitgliedschaft in der 

Architektenkammer NRW beantragen.

Die Mitgliedschaft in der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten 
sind durch das Baukammerngesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (BauKaG NRW) geregelt. Mit der Eintragung in 
die Liste der jeweiligen Fachrichtung wird man Mitglied 
der Kammer. Die Architektenkammer führt je eine Liste 
der genannten Fachrichtungen. Erst die Eintragung in die 
Liste berechtigt Sie, die entsprechende Berufsbezeich-
nung Architekt/in, Innenarchitekt/in, Landschaftsarchitekt/
in oder Stadtplaner/in zu führen. 

Die Eintragung setzt voraus:
–	 Hauptwohnsitz, Niederlassung oder Beschäftigungsort 

in Nordrhein-Westfalen, 
–	 ein abgeschlossenes Studium in einer der betreffenden 

Fachrichtungen (mit einer Mindest-Regelstudienzeit von 
vier Jahren),

–	 Nachweise über eine nachfolgende praktische Tätigkeit 
von mindestens zwei Jahren,

–	 Beleg der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen im 
Umfang von 80 Unterrichtsstunden.

Ein innerhalb der EU oder des europäischen Wirtschafts-
raums erworbener Studienabschluss wird anerkannt, wenn 
der Absolvent Bürger oder Bürgerin einer der Mitglieds-
staaten ist und ein entsprechendes Diplom, ein Prüfungs
zeugnis oder einen sonstigen Befähigungsnachweis 
vorlegen kann (§4 Abs. 3 bis 5 BauKaG).
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Wurde der Abschluss nicht im europäischen Raum erwor-
ben, kann der Abschluss anerkannt werden, wenn eine so 
genannte „Gleichwertigkeit“ des im Ausland erworbenen 
Abschlusses zu einem deutschen Abschluss besteht. 
Darüber entscheidet der Eintragungsausschuss bei der 
nordrhein-westfälischen Architektenkammer in jedem 
Einzelfall. 

Weitere Informationen zur Eintragung sowie unser  
Antragsformular erhalten Sie über unsere Homepage 
www.aknw.de in der Rubrik „Wir über uns/Mitgliedschaft“ 
oder direkt bei der Geschäftsstelle. Informationen zum 
Thema „Weiterbildung für Absolventen“ finden Sie unter 
der Rubrik „Studenten/Aus- und Weiterbildung“.
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3»	Kann ich auch mit einem  

Bachelor-Abschluss Mitglied 

der Kammer werden? «

Die Aufnahme in die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
ist nicht vom verliehenen akademischen Grad abhängig, 
sondern vom Abschluss eines Studiums der jeweiligen 
Fachrichtung.

Architekt bzw. Architektin, Innenarchitekt, Landschaftsarchi-
tekt oder Stadtplaner soll nach dem Willen des Gesetzge-
bers in Nordrhein-Westfalen werden, wer sich umfassende 
Kenntnisse in dem Berufsfeld angeeignet hat und entspre-
chend kompetent und verantwortungsvoll mit dem Vertrauen 
der Bauherren umgehen kann. Im Sinne des Verbraucher-
schutzes gibt das Baukammerngesetz des Landes NRW 
entsprechend vor, dass für die Eintragung in die Architekten-
liste u. a. eine Regelstudienzeit von mindestens vier Jahren 
notwendig ist.

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen haben diese  
gesetzliche Regelung in der Ausrichtung ihrer Bachelor/  
Master-Studiengänge teilweise berücksichtigt. So gibt es 
Bachelorstudienangebote mit einer Regelstudienzeit von 
acht Semestern. Bachelor, die ein sechs-semestriges Studi-
um absolviert haben, können nicht „Architekt“ bzw. „Architek-
tin“, „Innenarchitekt“, „Landschaftsarchitekt“ oder „Stadt-
planer“ werden. Für sie schafft erst das Aufsatteln eines 
entsprechenden Masterstudiums eine der Voraussetzungen 
zur Aufnahme in die nordrhein-westfälische Architektenliste.

Übrigens:
Auch auf europäischer Ebene fordert die entsprechende 
EU-Richtlinie als Regelstudienzeit für den Bereich Architektur 
ein Studium von mindestens vier Jahren Dauer. Die Internati-
onale Architektenunion (UIA) empfiehlt in ihrem Bejing-Accord 
1999 eine Studienzeit von fünf Jahren.« «
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» Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

ist die berufliche Selbstverwaltung der rund 

30.000 nordrhein-westfälischen Architektinnen 

und Architekten, Innenarchitekten, Landschafts-

architekten und Stadtplaner. Die Kammer nimmt 

Aufgaben im öffentlichen Auftrag und Interes-

se wahr (u. a. Führen der Architektenliste zum 

Schutz der Berufsbezeichnungen, Überwachung 

der beruflichen Pflichten, Förderung der Baukul-

tur und des Bauwesens, Politikberatung sowie 

Unterstützung von Behörden und Gerichten) und 

bietet ihren Mitgliedern zudem eine Vielzahl von 

Dienstleistungen an (u. a. Beratung der Mit-

glieder in beruflichen Fragen, Broschüren und 

Praxishinweise, Fort- und Weiterbildung).

Die 1970 gegründete Architektenkammer ist im Baukam-
merngesetz des Landes Nordrhein-Westfalen als Körper-
schaft öffentlichen Rechts verankert. Ihre Mitglieder sind 
sowohl freischaffende als auch angestellte und beamtete 
Architekten und Stadtplaner.

Mit derzeit rund 30.000 Mitgliedern ist die Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen die größte der 16 Länder-
Architektenkammern in Deutschland. Sie wird von Politik, 
Verwaltung und Öffentlichkeit als Interessenvertretung 
der Architekten und Stadtplaner in NRW anerkannt und 
geschätzt.

„Viele Aufgaben in einer Hand“ – nach diesem Motto 
befasst sich die Architektenkammer mit einem breiten 
Spektrum von Themen und übernimmt eine Vielzahl von 
Aufgaben. Ein zentraler Auftrag der Kammer ist der 
Schutz der Berufsbezeichnung und damit das Führen der 
Architektenliste. 

4»	Was macht die Architekten-

kammer, und was bringt mir 

die Mitgliedschaft in der 

AKNW? «	
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Als Vertretung der Architektenschaft macht sich die Kam-
mer auch auf politischer Ebene für die Interessen des  
Berufsstandes stark. Über politische Gespräche, fachliche 
Stellungnahmen und einen intensiven Austausch mit den 
Bauverwaltungen von Kommunen und Land erreicht es die 
Architektenkammer, dass die Anliegen und berechtigten 
Interessen der nordrhein-westfälischen Architektinnen und 
Architekten im politischen Raum Gehör finden.
 
Eine der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben, welche die 
Architektenkammer NRW gerne und mit großem Engage-
ment erfüllt, ist die Förderung der Baukultur in Nordrhein-
Westfalen. Ziel der Kammer ist es dabei, die Gestaltquali-
tät unserer gebauten Umwelt zu erhöhen, das Themenfeld 
Architektur/Wohnen/Baukultur kontinuierlich im öffent-
lichen Gespräch und damit im Bewusstsein eines breiten 
Publikums zu halten und das Bild des Architekten in der 
Öffentlichkeit positiv zu besetzen. Dazu veröffentlicht die 
AKNW regelmäßig Informationsbroschüren und Bauher-
reninfos, betreibt eine aktive Medienarbeit und führt eine 
Vielzahl von Veranstaltungen durch. Sie gehört außerdem 
zu den zentralen Partnern der Initiative „StadtBauKultur 
NRW“.

Neben der allgemeinen berufspolitischen Vertretung der 
Interessen der NRW-Architektenschaft bietet die AKNW 
ihren Mitgliedern auch individuelle Vorteile und Service
leistungen: Neben kontinuierlichen aktuellen Informationen 
zu Berufspolitik, zu rechtlichen Entwicklungen und über 
Veranstaltungen gehört dazu vor allem eine kompetente 
fachliche Beratung zu technischen und juristischen Fragen 
des Planens und Bauens sowie ein umfassendes Angebot 
zur Fort- und Weiterbildung durch die Akademie der Archi-
tektenkammer Nordrhein-Westfalen gGmbH.

Mit dem Haus der Architekten bietet die Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen darüber hinaus allen an Archi-
tektur und Baukultur Interessierten ein lebendiges Forum. 
Neben Veranstaltungen und Seminaren für Mitglieder 
finden dort zum Beispiel öffentliche Ausstellungen rund 
um Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur 
und Stadtplanung statt. Und auch für Studenten und Ab-
solventen steht das Haus der Architekten im Düsseldorfer 
Medienhafen stets als Informations- und Kommunikations-
zentrum offen.
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5»	Was muss ich innerhalb  

der zweijährigen Praxiszeit 

beachten? «

Eine mindestens zweijährige praktische Berufstätig-

keit und die erforderlichen Weiterbildungsmaßnahmen 

ergänzen das im Hochschulstudium erworbene Wis-

sen. Die Berufspraxis muss alle Berufsaufgaben be-

rühren; ob man diese Aufgaben als Angestellter oder 

als Selbstständiger (z. B. als freier Mitarbeiter) aus-

führt, ist dabei gleichgültig. Wichtig ist aber immer: 

Es sind Nachweise nötig, die Sie am besten schon 

„unterwegs“ sammeln.

Ob die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind, wird vom 
unabhängigen Eintragungsausschuss bei der Architekten-
kammer NRW geprüft. Für den Nachweis der notwendigen 
Praxiszeit nach dem Studium ist es unerheblich, ob die 
praktische Tätigkeit bei einer Anstellung in einem Büro 
oder selbstständig (z. B. als freier Mitarbeiter) geleistet 
wurde. 

Ebenfalls unerheblich ist, ob die praktische Tätigkeit in 
Deutschland oder in einem Mitgliedsland des europä-
ischen Wirtschaftsraums ausgeübt wurde. 

Inhaltlich muss die Antrag stellende Person für die 
Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur und Land-
schaftsarchitektur im Zusammenhang mit der Planung 
und Ausführung von Objekten praktische Erfahrungen mit 
Vorentwurf und Entwurf einschließlich Kostenermittlung, 
Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung sowie Vorbe-
reitung und Durchführung von Vergaben erworben haben. 
Aus diesen Bereichen müssen zwei Tätigkeiten nachgewie-
sen werden (vgl. § 6,4 DVO BauKaG NRW). Ferner müssen 
praktische Erfahrungen in der Bauüberwachung über einen 
Zeitraum von mindestens drei Monaten nachgewiesen 
werden. 
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Für den Eintrag in die Stadtplanerliste gilt als berufsprak-
tische Voraussetzung, dass der Antragsteller praktische 
Erfahrungen in der Ausarbeitung städtebaulicher Pläne 
nachweisen kann. Ferner sollen praktische Erfahrungen 
in den Bereichen Durchführung von Planverfahren und 
Planungsmanagement, Projektorganisation, Projektprä-
sentation, Projektcontrolling sowie Kostenermittlung und 
Kostenkontrolle erworben worden sein. Aus den genannten 
Bereichen müssen mindestens zwei unterschiedliche Tätig-
keiten nachgewiesen werden.

Die Architektenkammer NRW hat Praxishinweise heraus-
gegeben, in denen die Eintragungsvoraussetzungen und 
-verfahren für die „Architektenliste“ und die „Stadtplaner-
liste“ genau beschrieben werden (www.aknw.de, Rubrik 
„Studenten/Aus- und Weiterbildung“).
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»
6»	Welche Weiterbildungsmöglich-

keiten der Kammer gibt es für 

Absolventen? «

Absolventen haben eine Weiterbildungspflicht und 

müssen vor Aufnahme in die Architektenkammer Wei-

terbildungen im Umfang von 80 Wochenstunden nach-

weisen. Entsprechende Seminare bietet unter anderem 

die Akademie der AKNW (www.akademie-aknw.de) an.

Im 2003 novellierten Baukammerngesetz wurde eine 
Weiterbildungsverpflichtung für Absolventen vor der 
Eintragung festgeschrieben. Danach haben Absolventen 
innerhalb der zwei Jahre Berufspraxis die Pflicht zur 
Weiterbildung in einem Umfang von insgesamt 80 Unter-
richtsstunden. 

Die genauen Anforderungen im Bereich Weiterbildung 
und die Voraussetzungen für den Eintrag in die Liste 
der Architektinnen und Architekten finden Sie in unseren 
Praxishinweisen zur Weiterbildung (www.aknw.de, Rubrik 
„Studenten/Aus- und Weiterbildung“).

Die Akademie der AKNW bietet spezielle Seminare für 
Absolventen in ihrem Programm an. Informationen über 
Weiterbildungsveranstaltungen der Kammer finden Sie im 
Internet unter www.aknw.de oder im Programm der Akade-
mie (www.akademie-aknw.de).

Da praxisbezogene Fächer, wie das „Vertragsrecht“ des 
Architekten, die Bauleitung und die Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI), in der Hochschulausbil-
dung eine eher untergeordnete Rolle spielen, jedoch für 
die tägliche Arbeit von besonderer Bedeutung sind, ist 
gerade auch für Berufsanfänger und Existenzgründer die Teil-
nahme an den entsprechenden Seminaren empfehlenswert.
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7»	Wie bekomme ich regelmäSSig 

Informationen? «

Aktuelle Informationen gibt es auf den Internetseiten der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Wer nicht jeden 
Tag nachsehen möchte, ob es etwas Neues gibt, kann 
den Newsletter-Service der AKNW nutzen. Hier finden 
Sie eine Übersicht über die aktuellsten Nachrichten, auf 
berufspraktische Hinweise, Rechtstipps und Veranstal-
tungstermine. Abonniert werden kann der Newsletter auf 
der Homepage der Architektenkammer (www.aknw.de) im 
Bereich „Aktuell/Newsletter“. Das Abonnement ist kosten-
frei und kann jederzeit per Mail gekündigt werden.

Absolventen auf Jobsuche werden ebenfalls auf der Home-
page der Architektenkammer NRW fündig. Im Bereich 
„Jobbörse“ gibt es die Möglichkeit, Stellengesuche zu hin-
terlegen und nach Stellenangeboten zu recherchieren. Das 
Eintragen eines Stellengesuchs erfolgt problemlos über 
ein Online-Formular. Die Kontaktaufnahme zu einem poten-
ziellen Arbeitgeber ist unkompliziert per E-Mail möglich.

Pflichtlektüre für alle Architekten und Stadtplaner in 
Deutschland ist das monatlich erscheinende Deutsche 
Architektenblatt (DAB). Das offizielle Mitteilungsorgan der 
deutschen Architektenkammern wird von der Bundesar-
chitektenkammer herausgegeben und bietet alle notwen-
digen, berufsrechtlich relevanten Informationen. Das  
Architektenblatt wird jedem Kammermitglied kostenlos und 
automatisch zugesendet. Mitglieder der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen erhalten das Magazin mit einem 
umfangreichen NRW-Landesteil, den die AKNW erstellt.

Vor der Eintragung in die Architektenliste kann das DAB  
direkt beim Verlag abonniert werden (Adresse siehe 
S. 26). Für Studierende gibt es übrigens ein Vorzugsabo.

Die AKNW lädt regelmäßig zu Existenzgründungstagen 
und Informationsabenden ein, die an Hochschulen in 
NRW durchgeführt werden. Hier besteht die Möglichkeit, 
Informationen rund um den Berufsstart zu erhalten und 
mit erfahrenen Architekten, Innenarchitekten, Landschafts-
architekten und Stadtplanern Kontakte zu knüpfen.

«
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«

»	Kann ich als Absolvent einen 

Bauantrag einreichen? «

Rechtliche Grundlage der Bauvorlageberechtigung ist § 70 
der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), 
nach dem Bauunterlagen für das Genehmigungs- oder das 
Freistellungsverfahren von einem bauvorlageberechtigten 
Entwurfsverfasser zu unterschreiben sind. 

Bauvorlageberechtigt ist:
–	 wer die Berufsbezeichnung „Architekt“ oder „Architektin“ 

führen darf,
–	 wer Mitglied einer Ingenieurkammer und Angehöriger der 

Fachrichtung „Bauingenieurwesen“ ist und mindestens 
zwei Jahre lang praktisch in der Planung und Überwa-
chung von Gebäuden tätig war,

–	 wer die Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“ oder „Innen-
architekt“ führen darf, eine ergänzende Hochschulprüfung 
abgelegt hat und mindestens zwei Jahre in der Planung 
und Überwachung der Ausführung von Gebäuden praktisch 
tätig war.

Bauliche Änderungen von Gebäuden, die mit der Berufsauf
gabe von Innenarchitekten verbunden sind, dürfen im 
Übrigen auch ohne eine ergänzende Hochschulprüfung vom 
Innenarchitekten eingereicht werden. 

Der Entwurfsverfasser übernimmt die Verantwortung 

für die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit einer Baumaß-

nahme, privatrechtlich für Planungs- und Überwa-

chungsfehler. Einen Bauantrag einreichen darf daher 

nur ein Verfasser mit Bauvorlageberechtigung. Da 

Absolventen nicht bauvorlageberechtigt sind, dürfen 

sie keine Bauanträge einreichen.
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9»	Welche Durchschnittsgehälter 

werden in Architekturbüros  

bezahlt?  «

Für Angestellte eines Architekturbüros, die mit Berufsaufga-
ben nach § 1 BauKaG NRW betraut sind, gibt es keine all-
gemeinverbindlichen Tarifverträge. Dies bedeutet, dass das 
Gehalt mit dem Arbeitgeber frei zu vereinbaren ist – abhän-
gig von der persönlichen Qualifikation und dem vereinbarten 
Tätigkeitsbereich. Absolventen sollten sich vor dem Einstel-
lungsgespräch bei Berufskollegen nach den durchschnittlich 
gezahlten Gehältern erkundigen.

Die Architektenkammer NRW führt regelmäßig Umfragen 
unter ihren Mitgliedern durch, die einen Eindruck von den 
Gehaltsstrukturen in Architekturbüros und von angestellten 
Architektinnen und Architekten vermitteln. Sie finden die 
jeweils aktuelle „Gehaltsumfrage“ der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen im Internet unter www.aknw.de, Rubrik 
"Mitglieder/Berufspraxis" über den Link "Praxishinweise". Die 
Erhebungen der AKNW zeigen, dass die durchschnittliche 
Gehaltshöhe von Architekten eher in der unteren Hälfte der 
Vergleichskala der akademischen Berufe liegt. Vor allem die 
Einstiegsgehälter sind häufig niedrig.

Allgemeine Anhaltspunkte zu Gehaltsstrukturen erhalten  
Sie auch über das Institut für Freie Berufe in Nürnberg  
(www.ifb.uni-erlangen.de). 

Die Architektenkammer NRW registriert in jüngster 

Zeit mit Sorge eine Zunahme von Praktikantenstellen, 

die mit Absolventen besetzt werden. Bitte beachten 

Sie bei der Entscheidung für oder gegen ein Prakti-

kum: Ein Praktikum ist Teil der Aus- und Weiterbildung 

und sollte Ihnen berufliche Fähigkeiten vermitteln, 

über die Sie bisher noch nicht verfügen. Es sollte kein 

Ersatz für eine reguläre Arbeitsstelle sein.
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10»	Brauche ich für eine Tätigkeit nach 

meinem Studienabschluss eine  

Berufshaftpflichtversicherung? «

Bei einem Angestellten in einem Architekturbüro ist das 
berufliche Risiko in der Regel überschaubar, da der Arbeitge-
ber den weisungsgebundenen Mitarbeiter regelmäßig in den 
Schutz seiner für das Büro bestehenden Berufshaftpflichtver-
sicherung einschließen wird. Fehler aufgrund von leichter und 
mittlerer Fahrlässigkeit sind in der Regel abgedeckt. Risiken 
bleiben bei grob fahrlässigen Fehlern, für die auch die Haft-
pflichtversicherung in der Regel nicht eintritt und für die der 
Arbeitgeber vom Angestellten Regress verlangen kann.

Bei jeder (auch nur gelegentlichen) Nebentätigkeit eines 
Angestellten ist der Abschluss einer eigenen Berufshaft-
pflichtversicherung dringend erforderlich, da die Berufshaft-
pflichtversicherung des Arbeitgebers (auch wenn dieser die 
Nebentätigkeit genehmigt hat) nicht greift. Bei vereinzelten 
Nebentätigkeiten empfiehlt sich in der Regel der Abschluss 
von Objektversicherungen.

Wenn Sie als freier Mitarbeiter tätig sind, haften Sie persön-
lich für Ihre Fehler. Sie sollten daher mit Ihrem Auftraggeber 
eine Vereinbarung treffen, dass Ihre Leistung in den für den 
Büroinhaber bestehenden Versicherungsschutz aufgenom-
men wird. Dabei sollte beachtet werden, dass der Büroinha-
ber einen zunächst bestehenden Versicherungsschutz ohne 
Mitwirkung des freien Mitarbeiters kündigen kann oder mit 
der Zahlung der Versicherungsprämien in Rückstand gera-
ten kann – und so der Versicherungsschutz auch für den 
freien Mitarbeiter verloren gehen könnte. In Zweifelsfällen, 
insbesondere aber bei Auftragsverhältnissen mit mehre-
ren Vertragspartnern, wird ein freier Mitarbeiter mit dem 
Abschluss einer eigenen Berufshaftpflichtversicherung das 
hohe persönliche Risiko besser abdecken. 

Auch wenn für Absolventen keine gesetzlichen oder 

standesrechtlichen Regelungen zum Abschluss einer 

Berufshaftpflichtversicherung bestehen, sollten Berufs-

anfänger und Existenzgründer genau so wie Architekten 

bei jedem Planungsauftrag das bestehende, erhebliche 

Haftungsrisiko durch eine Versicherung absichern. 

Gerade Berufsanfänger kann der erste Schadensfall die 

wirtschaftliche Existenz kosten.

»
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«
Nach der Eintragung in die Architektenliste (bzw. Stadt-
planerliste) ist der freischaffende Architekt (bzw. Innen-
architekt, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner) gesetzlich 
verpflichtet, eine ausreichende Berufshaftpflichtversiche-
rung abzuschließen (§ 22 BauKaG NRW), wobei im Falle 
der Bauantragstellung § 19 der Durchführungsverordnung 
zum Baukammerngesetz NRW Mindestdeckungssummen 
festlegt (1,5 Mio. Euro für Personenschäden und 250.000 
Euro für Sach- und Vermögensschäden). 

Auch in schwierigen wirtschaftlichen Situationen sollte bei 
der Deckungssumme nicht gespart werden. Das Haftungs
risiko des Berufsstandes sollte niemals unterschätzt wer-
den. Nicht selten heißt es bei Berufseinsteigern: „Der erste 
Auftrag – und schon pleite“.

Adressen von Versicherern und Versicherungsmaklern 
finden Sie u. a. im Anzeigenteil des Deutschen Architek-
tenblatts. 
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»

A. Altersvorsorge / Berufsunfähigkeit

Das Versorgungswerk ist die gesetzliche berufsständische 
Altersversorgung für Architekten, Raum- /Stadtplaner sowie 
Innen- und Landschaftsarchitekten der Architektenkammer 
NRW. Absolventen haben schon vor Eintragung in die Archi-
tektenliste die Möglichkeit, Mitglied im Versorgungswerk 
zu werden. Das Versorgungswerk bietet eine Absicherung 
gegen Berufsunfähigkeit, für das Alter und für die Hinterblie-
benen. 

Da eine berufsständische Altersversorgung erhebliche 
Vorteile bietet, sollte sofort nach dem Examen, spätestens 
aber bei Aufnahme der Berufstätigkeit Kontakt mit der 
Architektenversorgung aufgenommen werden. Je früher Sie 
die Frage der Altersversorgung geklärt haben, desto vorteil-
hafter wird sich dies auswirken. 

Zu beachten ist, ob und wie lange man eventuell schon 
Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung (früher BfA) 
gezahlt hat. Ist dieser Zeitraum kürzer als 60 Monate, so 
kann man sich die Hälfte der Rentenversicherungsbeiträge 
(nur den Arbeitnehmeranteil) auszahlen lassen. Diese Beiträ-
ge können bis zu einer Obergrenze von 19.344 Euro in das 
Versorgungswerk eingezahlt werden und erhöhen die spätere 
Rentenzahlung.

Bei allen Fragen rund um die Altersvorsorge sowie zur 
Vorsorge bei Berufsunfähigkeit können Sie sich direkt an das 
Versorgungswerk wenden; im Internet erhalten Sie unter
www.architektenversorgung-nrw.de erste Informationen.

	 Versorgungswerk der Architektenkammer  
Nordrhein-Westfalen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Inselstraße 27 | 40479 Düsseldorf 
Telefon	0211 / 4 92 38 - 0 | Fax -30 
E-Mail info @ architektenversorgung-nrw.de

11»	Welche Versicherungen und 

VorsorgemaSSnahmen sind 

sonst noch sinnvoll? «
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b. Kranken- / Pflege- / Unfallversicherung

Freischaffend Tätige sind für ihren Krankenversicherungs-
schutz selbst verantwortlich. Im Rahmen eines Angestell-
tenvertrages kommen der Arbeitnehmer und der Arbeit-
geber je etwa zur Hälfte für die Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung auf. Soweit neben der angestellten 
Tätigkeit eine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wird, emp-
fiehlt sich eine kurze Beratung bei der entsprechenden 
Krankenversicherung. Für Kammermitglieder hat die 
Architektenkammer einen Gruppenvertrag mit der DKV 
abgeschlossen. 

Achten Sie außerdem darauf, dass Sie von Ihrem Arbeit-
geber bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 
unfallversichert werden. Auch Freiberufler können sich 
dort freiwillig versichern.

Grundsätzlich gilt für alle Versicherungen: Vor dem Ab-
schluss sollten Sie sich einen Überblick über die Konditi-
onen auf dem Markt verschaffen. 

«
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»
12»	Was muss ich im Hinblick auf die Mit-

gliedschaft bei einem Wechsel in ein 

anderes Bundesland oder einen an-

deren Staat beachten? «

Grundsätzlich gilt bei einem Umzug in ein anderes Bundes-
land, dass Sie in der jeweiligen Landesarchitektenkam-
mer die Eintragung beantragen sollten. Sofern Sie nicht 
zusätzlich einen Nebenwohnsitz, eine Beschäftigung oder 
einen Geschäftssitz in Nordrhein-Westfalen haben, werden 
Sie in NRW aus der jeweiligen Liste gelöscht.

Ist der Aufenthalt in einem anderen Bundesland zeitlich 
begrenzt, dann können Sie Ihre Mitgliedschaft bei der 
Architektenkammer NRW neben der Mitgliedschaft in dem 
neuen Bundesland für diesen Zeitraum einfach ruhen las-
sen. Sollten Sie die Eintragungsvoraussetzungen für beide 
Bundesländer erfüllen, kann auch eine Doppelmitglied-
schaft in beiden Länderkammern beantragt werden.

Unter www.aknw.de finden Sie in der Rubrik „Wir über 
uns“ den Punkt „Architektenkammern und Berufsverbände“ 
mit Adressen und Kontaktmöglichkeiten zu den Kammern 
in den anderen Bundesländern. Da ein Wechsel ebenfalls 
Einfluss auf eine eventuell bereits erworbene Mitglied-
schaft im Versorgungswerk haben kann, ist es ratsam, 
sich dort vorab über die Auswirkungen zu informieren.

Bei einem zeitlich begrenzten Umzug ins Ausland sollten 
Sie ihre Mitgliedschaft in der AKNW einfach ruhen lassen. 
Das erleichtert Ihnen die Arbeit bei Ihrer Rückkehr, weil 
dann kein erneutes Eintragungsverfahren erforderlich ist.

«
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»

13»	Wo bekomme ich weitere  

Informationen? «

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen  
Zollhof 1, 40221 Düsseldorf 
Telefon:	02 11 / 49 67 - 0 
Telefax:	02 11 / 49 67 - 99 
E-Mail: info@aknw.de
Internet: www.aknw.de

	 Ihre direkten Ansprechpartner bei der AKNW zu einzelnen  
Themengebieten finden Sie in einer Übersicht im Internet 
unter www.aknw.de, Rubrik „Wir über uns/Geschäftsstelle“.

. . . zu Rechtsthemen:

www.aknw.de, Rubrik „Mitglieder/Berufspraxis“ unter den Punk-
ten „Gesetze/Verordnungen“ und „Rechtsprechung“

. . . zu Seminaren:

Akademie der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gGmbH 
Zollhof 1, 40221 Düsseldorf
Telefon:	02 11 / 49 67 - 45, -46, -48, -58, -74 
Telefax:	02 11 / 49 67 - 93
E-mail: anmeldung@akademie-aknw.de
Internet: www.akademie-aknw.de

. . . zum Abonnement des  
Deutschen Architektenblatts (DAB):

Corps. Corporate Publishing Services GmbH
Christine Wiechert
Kasernenstraße 69
40213 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 8 87 - 31 60
christine-wiechert@corps-verlag.de
www.dabonline.de

. . . zur Architektenkammer Nordrhein-Westfalen:
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. . . zum Versorgungswerk:

Versorgungswerk der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
Inselstraße 27, 40479 Düsseldorf 
Telefon:	02 11 / 4 92 38 - 0 
Telefax:	02 11 / 4 92 38 - 30 
E-Mail: info@architektenversorgung-nrw.de
Internet: www.architektenversorgung-nrw.de

. . . zur Statistik:

bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
(www.aknw.de) unter der Rubrik  
„Mitglieder/Berufspraxis“, „Daten und Fakten“ 

bei der Bundesarchitektenkammer,
Askanischer Platz 4, 10963 Berlin,
Telefon:	030 / 26 39 44 - 0 
Internet: www.bak.de 

. . . zum Thema „Existenzgründung“:

Allgemeine Informationen zu Fördermöglichkeiten 
finden Sie unter www.aknw.de, Rubrik  
„Mitglieder/Service“, „Existenzgründung“. «
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»
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen  
Zollhof 1
40221 Düsseldorf
Telefon	 02 11 / 49 67- 0
Telefax	 02 11 / 49 67- 99
E-Mail: info@aknw.de
Internet: www.aknw.de

«
www.aknw.de


